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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.12.1990 

Geschäftszahl 

90/16/0179 

Rechtssatz 

Die Notwendigkeit der Beschlagnahme kann sich nicht nur aus der Person des Inhabers der Gegenstände, 
sondern auch aus der Sache selbst ergeben. 


